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Insgesamt ergibt sich daraus, daß der im Weltraumver
trag von 1967 verwendete Begriff „friedliche Nutzung“ tat
sächlich in der Bedeutung „ohne Waffen“ vereinbart wurde 
— im Unterschied zum Seerecht, das bestimmte militärische 
Manöver auf dem Offenen Meer zuläßt.31 32

Angesichts der erklärten Zielstellung der US-amerika
nischen Administration, den Weltraum in ihre Hodirüstungs- 
politik einzubeziehen und dadurch dessen friedliche Erfor
schung und Nutzung zum Wohle der gesamten Menschheit 
substantiell zu gefährden, ist es dringend geboten, dieses 
Waffenstationierungsverbot zu präzisieren und zu vervoll
ständigen — verbunden mit der weiteren Ausgestaltung der 
gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit aller interessierten 
Staaten.33

Die UdSSR hat dazu weltweit unterstützte Initiativen un
ternommen. 1983 unterbreitete sie der UN-Vollversammlung 
den Vorschlag, das Verbot der Gewaltanwendung und -an- 
drohung dahingehend zu präzisieren, daß es für alle Aktivi
täten im Weltraum und vom Weltraum gegenüber der Erde 
gilt. Zudem sieht der Vorschlag das vollständige Verbot der 
Erforschung, Erprobung und Stationierung aller Waffenarten 
im Weltraum vor und formuliert die Pflicht aller Teilnehmer
staaten, vorhandene Anti-Raketensysteme zu vernichten.33 
In der Zwischenzeit hat die UdSSR diesen Vorschlag präzi
siert: Während der Entwurf von 1983 als Kontröllmaßnahmen 
die „nationalen technischen Mittel“ vorsah, hat die UdSSR 
1985 neue weitreichende Vorschläge für internationale Kon
tirolleinrichtungen — bis zur Öffnung relevanter Labors — 
unterbreitet.34

Auch zur weiteren Förderung der internationalen Zusam
menarbeit der Staaten bei der Erforschung und friedlichen 
Nutzung des Weltraumes entwickelte die UdSSR Vorstellun
gen, die die Grundsatzbestimmung des Art. X des Welt
raumvertrages bedeutend weiterentwickeln würde. So sieht 
das „Etappenweise Programm gemeinsamer Aktivitäten zur 
friedlichen Erschließung des Weltraumes“ u. a. vor, Haupt
richtungen für die Durchführung gemeinsamer komplexer 
Forschungsprogramme festzulegen und eine internationale 
Weltraumorganisation zu schaffen, die alle interessierten 
Staaten einschließen sollte.35

*

Die UdSSR und die anderen sozialistischen Staaten unter
nehmen im Rahmen ihrer konstruktiven und flexiblen Frie
denspolitik alle Anstrengungen, um die Nutzung souveräni
tätsfreier Räume zum Wohle der gesamten Menschheit si
cherzustellen. Sie werden dabei von immer mehr Staaten 
aller Gesellschaftssysteme unterstützt. Der Erfolg dieser Poli
tik ist jedoch nur dann garantiert, wenn alle Staaten ein Min
destmaß an Bereitschaft zeigen, souveränitätsfreie Räume 
vom Grundsatz her als eine Sphäre der friedlichen Zusam
menarbeit anzuerkennen, in der die Durchsetzung ausschließ
lich eigener Interessen unmöglich ist.

In jüngster Zeit mehren sich die Beispiele, daß sich die 
USA und ein Teil ihrer Verbündeten dieser Grundsatzver
pflichtung zum Nachteil der gesamten Menschheit entziehen 
wollen. Dazu zählen sowohl die US-amerikanischen Versuche, 
die Hochrüstungspolitik auf den Weltraum auszudehnen, als 
auch die Weigerung der USA, Großbritanniens und der BRD, 
die UN-Seerechtskonvention von 1982 zu unterzeichnen, um 
für ihre Monopole unkontrolliert und unter Verletzung legi
timer Interessen und Rechte der großen Mehrheit der Staa
ten die strategisch wichtigen Rohstoffe des Tiefseebodens 
auszubeuten. Bisher wurden derartige Bestrebungen jedoch 
von einer überwältigenden Mehrheit der Staaten abgelehnt.
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Der Rat für staats- und rechtswissenschaftliche Forschung an 
der Akademie der Wissenschaften der DDR beschäftigte sich 
in seiner Tagung am 27. März 1987 mit Erfahrungen und 
Erkenntnissen bei der Verwirklichung des Gesetzes über die 
örtlichen Volksvertretungen. Im Mittelpunkt stand das GöV 
als Instrument zur weiteren Stärkung der sozialistischen 
Staatsmacht, als Grundlage für die Durchsetzung der qualita
tiv neuen Anforderungen an die staatliche Leitung und als 
Instrument bürgemaher sozialistischer Kommunalpolitik.

Im Hauptreferat legte Prof. Dr. G. S c h u 1 z e (1. Prorek
tor der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR) zunächst Grundanliegen und Grundtendenzen des GöV 
dar und beschäftigte sich dann mit den wichtigsten Erfahrun
gen und Problemen bei der Verwirklichung des Gesetzes so
wie mit Schlußfolgerungen für die Forschungsarbeit auf die
sem Gebiet. Er wies nach, daß im GöV die neuen Anforderun
gen an die staatliche Leitungstätigkeit entsprechend den Auf
gaben der örtlichen Staatsorgane zur Leistungs- und Effekti
vitätsentwicklung der Volkswirtschaft und zur Verbesserung 
der Arbeite- und Lebensbedingungen der Bürger ihre recht
liche Ausgestaltung erfahren haben. Mit dem GöV wurde die 
ökonomische und soziale Rolle der örtlichen Volksvertretun
gen verstärkt, indem noch wirksamer die zentrale staatliche 
Leitung mit der Eigenverantwortung der Wirtschaftseinheiten 
und der örtlichen Staatsorgane sowie der schöpferischen Ini
tiative der Werktätigen verbunden wurde.

Weitere Referate befaßten sich mit rechtlichen Aspekten 
der territorialen Gemeinschaftsarbeit zur Erschließung terri
torialer Ressourcen für die Leistungs- und Effektivitätsent
wicklung der Volkswirtschaft und zum Wohle der Bürger 
(Prof. Dr. L. P e n i g, Akademie für Staats- und Rechtswis
senschaft der DDR) sowie mit Erfahrungen bei der Anwen
dung der VO über die Lenkung des Wohnraumes (Prof. Dr. 
H. P o h l ,  Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR).

Die Diskussion konzentrierte sich auf die Rolle staats- und 
verwaltungsrechtlicher Regelungen in der Leitungstätigkeit 
der örtlichen Staatsorgane sowie auf Konsequenzen für die 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit auf diesem Ge
biet, vor allem unter dem Aspekt der Gestaltung moderner 
Leitungsprozesse und der damit verbundenen Anforderungen 
an die Qualität rechtlicher Regelungen.

Im Schlußwort hob der Vorsitzende des Rates, Prof. Dr. 
W. W e i c h e l t  (Direktor des Instituts für Theorie des 
Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der 
DDR), Aufgaben für die künftige wissenschaftliche Arbeit auf 
diesem Gebiet hervor. Dazu zählen z. B. die koordinierende 
Funktion der örtlichen Räte als neue Qualität ihrer Arbeit im 
Sinne einer komplexen Leitung, die weitere Ausprägung der 
Rolle des Rechts als wichtiges Leitungsinstrument in der Ar
beit der örtlichen Staatsorgane sowie der Charakter der heu
tigen Entscheidungsprozesse.

Die 15. Jahresversammlung der Gesellschaft für Seerecht der 
DDR fand am 19. März 1987 in Rostock statt. Der vom Präsi
denten der Gesellschaft, Prof. Dr. R. R i c h t e r  (Wilhelm- 
Pieck-Universität Rostock), erstattete Bericht des Vorstandes 
über die Ergebnisse der Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre 
1986 belegte überzeugend die konstruktive Mitarbeit an der 
Weiterentwicklung des nationalen und internationalen See- 
rechts einschließlich des Fischereirechts (vgl. auch NJ 1985, 
Heft 10, S. 405 f.). Die Gesellschaft befaßte sich mit aktuellen 
Problemen des Seerechts, wie z. B. der Regelung der Durch
fahrt ausländischer Handelsschiffe durch die Territorialge
wässer der DDR und der Revision der Konvention über Ber
gung und Hilfeleistung in Seenot. Sie nahm aktiv teil an 
internationalen Diskussionen über die Ersetzung des Kon
nossements durch einen Seefrachtbrief sowie über Schiffs
hypotheken, Schiffsgläubigerrechte und Arrest in Seeschiffe.

Die Vielseitigkeit des Wirkens der Gesellschaft zeigt sich 
auch in der Erörterung von Rechtsfragen des maritimen Um
weltschutzes sowie von rechtlichen Konsequenzen der neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten, u. a. der Voraussetzungen zur 
Registrierung von Schiffsgläubigerrechten, der Speicherung 
aller mit dem Schiff in ursächlichem Zusammenhang stehen
den Daten und Fakten und der Abwicklung internationaler 
Geschäftstransaktionen.

Im Anschluß an den Tätigkeitsbericht referierten 
Dr. H. F r ü h a u f  (Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft der DDR) über die UN-Seerechtskonvention und 
aktuelle Fragen des Meeresbergbaues sowie Dozent 
Dr. R. M ü l l e r  (Martin-Luther-Universität Halle-Witten
berg) über die Rechtslage in der Antarktis.


